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Theaterprojekt THEMA: NEUE MEDIEN  

 

 

 

Anlage zum Antragsformular 

 
VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE THEATER-

AUFFÜHRUNG 

Die Kosten für den Auftritt des THEATER Q-
RAGE werden mit einem Zuschuss durch das 
Landeskriminalamt Baden-Württemberg geför-
dert. 
 
Voraussetzung für eine Aufführung ist die kosten-
lose Bereitstellung eines verdunkelbaren Raumes 
mit einer Bühne (mind. 6 x 4 m) und eine De-
ckenhöhe von mind. 2,30 m. Die notwendigen 
Stromanschlüsse mit entsprechenden Sicherungen 
müssen vorhanden sein. Es wird kein Starkstrom-
anschluss benötigt. Betriebs- oder sonstige Ne-
benkosten sind von den örtlichen Veranstaltern zu 
tragen. 
. 
Das Projekt wendet sich an die Zielgruppe Schü-
lerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 - 7  und 
sollte unter Beteiligung der Polizei als schulische 
Veranstaltung umgesetzt werden. 
 
Der Besuch von Aufführungen im Klassenver-
band ist neben den rechtlichen Gründen aber auch 
wegen der gewünschten Nachbereitung und päda-
gogischen Vertiefung sinnvoll und wünschens-

wert. Die maximale Teilnehmerzahl einer Auffüh-
rung sollte bei einer Obergrenze von 120 Teil-
nehmern liegen. Dabei sollte es sich möglichst um 
homogene Gruppen handeln, d.h. möglichst um 
mehrere Klassen aus einer Klassenstufe oder ma-
ximal um Klassen aus zwei verschiedenen, auf-
einander folgenden Klassenstufen. 
 
Die Dauer einer Veranstaltung beträgt jeweils ca. 
1 Stunde. 
 

ANTRAGSTELLUNG 

Das Antragsformular ist so gestaltet, dass es am 
PC ausgefüllt werden kann. Falls dies nicht mög-
lich ist, können Sie es auch ausdrucken und per 
Hand ausfüllen. Bitte senden sie das Formular 
nicht direkt an das Landeskriminalamt, sondern 
an die für Sie zuständige Polizeidirektion bzw. an 
das zuständige Polizeipräsidium (am Einfachsten 
per E-Mail). Von dort wird das Formular nach 
Befürwortung an das Landeskriminalamt weiter-
geleitet. Nach Genehmigung erhalten Sie eine 
schriftliche Bestätigung. 
 


